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Anhang VI  
Vorschriften über das Gasfreimachen von Tankschiffen  

(§ 40 der Hafenordnung)  

1 Im Hafengebiet ist das Gasfreimachen verboten. Gestattet ist lediglich das Ausdampfen der 

Tanks, wobei die gleichen Sicherheitsvorschriften wie beim Umschlag gelten. Dabei müssen alle 

Tanköffnungen geschlossen bleiben, welche nicht durch Sicherheitsvorkehrungen (z. B. Flam-

mendurchschlagsiebe) gesichert sind.  

2 Das Trocknen der ausgedampften Tanks darf nur ausserhalb des Hafengebietes geschehen. Das 

Rheinschiffahrtsamt bestimmt einen entsprechend gekennzeichneten Entgasungsplatz.  

3 Auf dem Entgasungsplatz dürfen Tanköffnungen nur unter den nachfolgenden Bedingungen ge-

öffnet werden:  

31 wenn der entsprechende Tank ausgedampft worden ist;  

32 wenn der entsprechende Tank nicht ausgedampft worden ist, aber seit der letzten Gasfreiheit keine 

anderen Güter als solche der Gefahrenklasse IIIa Kategorie K3 enthalten hat.  

4 Auf dem Entgasungsplatz dürfen Tanks auch mittels anderer Methoden (z. B. künstliche Belüf-

tung) entgast werden, wenn dabei alle Tanköffnungen geschlossen bleiben, welche nicht durch 

Sicherheitsvorkehrungen (z. B. Flammendurchschlagsiebe) gesichert sind.  

5 Auf dem Entgasungsplatz gelten, mit Ausnahme der in den Ziffern 3 und 4 gewährten Erleichte-

rungen, die gleichen Sicherheitsvorschriften wie beim Umschlag.  
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